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Beschäftigung für Ältere stärken

Von Florian Pronold, Landesgruppenvorsitzender

Zentrales Thema dieser Woche waren die Beschäfti-
gungschancen für Ältere. Nur wenn wir diese Chancen
schaffen, kann die Erhöhung des Renteneintrittsalters
gelingen. Weil das noch nicht gelungen ist, hält die De-
batte um die Leistungen für ältere Arbeitslose an.

  Flor ian Pronold, MdB

Die CDU hat auf ihrem Parteitag sehr deutlich gezeigt, dass ihr das Schick-
sal von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeitnehmer völlig egal ist. Sie hat zwar
beschlossen, langjährigen Beitragzahlern einen längeren Arbeitslosengeld-
bezug zu ermöglichen. Gleichzeitig soll es aber auch leichter werden, diese
Beschäftigten zu feuern: Auch eine weitere Einschränkung des Kündigungs-
schutzes wurde in Dresden beschlossen. Außerdem soll das Arbeitslosen-
geld für die Älteren durch Kürzungen bei den Jüngeren finanziert werden.
Und Stoiber hat es geschafft, den populistischen Feldzug der Union auch
noch durch Hetzparolen zu ergänzen: Er stellt ältere Arbeitslose gegen
langjährig geduldete Flüchtlinge, die er als Sozialschmarotzer diffamiert.
Offenbar will er die Wähler am rechten Rand für die nächste Landtagswahl
schon jetzt einsammeln.

Diese Woche hat das Kabinett den Gesetzentwurf zur Rente mit 67 be-
schlossen. Dabei geht es um eine langfristige Anpassung der Lebensar-
beitszeit an die demografische Entwicklung. Das Rentealter heute zu erhö-
hen, wäre blanker Unsinn: Dazu ist die Arbeitslosigkeit zu hoch und dazu
gibt es gerade für die Älteren immer noch zu wenig Beschäftigungschancen.
Im Gesetzentwurf geht es jedoch um eine schrittweise Erhöhung, die 2012
beginnt und erst 2029 abgeschlossen sein wird. Wenn das Renteneintritts-
alter bei 67 liegt, werden wir voraussichtlich trotzdem mindestens 5 Prozent
weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter haben als heute – ohne die Re-
form wären es mindestens 10 Prozent. Auch nach 2030 wird sich die Zahl
der Erwerbsfähigen wahrscheinlich deutlich verringern. Im Gegensatz zur
gängigen demografischen Kaffeesatzleserei lässt sich diese Entwicklung
recht gut abschätzen, weil die Erwerbsfähigen des Jahres 2030 fast alle
schon heute geboren sind. Die Erhöhung des Rentenalters wird also die
Wirkung des Renteneintritts geburtenstarker Jahrgänge nicht ausgleichen.

Grundsätzlich ist die Heraufsetzung des Rentenalters bei steigender Le-
benserwartung und längerer Gesundheit der Älteren richtig. Wichtig ist aller-
dings, dass wir diejenigen nicht vergessen, die in ihren Berufen nicht so
lange arbeiten können. Deshalb bleibt die Rente mit 65 für langjährig Be-
schäftigte abschlagsfrei möglich. Wichtig ist auch, dass wir mit der Initiative
50 plus mehr Chancen schaffen, damit Ältere wieder Arbeit finden. Ein Ge-
bot der Fairness ist es, dass wir für bereits abgeschlossene Altersteilzeitver-
träge Vertrauensschutz einräumen. Entgegen der ursprünglichen Planungen
ist es gelungen, den Stichtag dafür auf den 31.12. zu verschieben. Damit
bleibt noch ein Monat Zeit, um den Übergang in den Ruhestand zu den alten
Konditionen zu sichern.
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Mit der Einführung der Rente mit 67 geht auch
eine Rentenkürzung einher – nicht für die heuti-
gen, aber für die zukünftigen Rentner, weil sie für
gleiche Betragszahlungen weniger lange Rente
beziehen. Im Ergebnis wird die monatliche Rente
dennoch höher liegen, wenn zwei weitere Jahre

Beiträge geleistet werden. Dazu müssen wir den
Menschen aber auch die Möglichkeiten geben.
Bei alldem muss klar sein: Wir stehen zur gesetz-
lichen Rente – eine weitere Privatisierung der
Altersvorsorge darf es nicht geben.

Terrorismusbekämpfung:

Bürgerrechte bleiben gewahrt

Anlässlich der Verabschie-
dung des Antiterrordatei-
und des Terrorismusbe-
kämpfungsergänzungsge-
setzes erklärt der Innenpoli-
tiker Frank Hofmann, MdB
(Schweinfurt):

Nach zähem Ringen mit dem Koalitionspartner ist
es uns gelungen, bei der Antiterrordatei und beim
Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz weite-
re Verbesserungen zu erzielen.

Bei den Verhandlungen mit CDU und CSU ging es
vor allem darum, im Lichte der Sachverständigen-
anhörung weitere rechtsstaatliche Optimierungen
durchzusetzen. Für uns Sozialdemokraten ist klar,
dass sowohl die Effektivität der Gefahrenabwehr
als auch die Grundrechte der Bürger gleicherma-
ßen von essentieller Bedeutung sind. Größtmögli-
che Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu
erreichen, ohne die Freiheitsrechte zu schleifen,
war deshalb unser Verhandlungsziel. Diesem Ziel
sind wir nach gründlichen Verhandlungen nahe
gekommen. So wurden auf Druck der SPD-
Fraktion mehrere verfassungsrechtliche Defizite im
Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz be-
seitigt. Im Hinblick auf die Rechtsschutzgarantie
des Artikels 19 IV des Grundgesetzes, deren zent-
rale Bedeutung das Bundesverfassungsgericht in
seiner neueren Rechtsprechung wiederholt unter-
strichen hat, ist es uns besonders wichtig, dem
Einzelnen bei erfolgten Grundrechtseingriffen

durch entsprechende Information bzw. Unterrich-
tung Rechtsschutzmöglichkeiten zu eröffnen. Wir
konnten durchsetzen, dass das Bundesamt für
Verfassungsschutz bei der Einholung von Aus-
künften bei Luftfahrtunternehmen den Betroffenen
unterrichten muss. Nur so kann der Einzelne sich
wirksam gegen Akte staatlichen Handelns zur
Wehr setzen.

Die Knackpunkte beim Antiterrordateigesetz waren
die Begrenzung der Sicherheitsbehörden auf das
Notwendige, die Eingrenzungen bei den Kontakt-
personen und dem Freitextfeld. Die Inanspruch-
nahme der Eilfallregelung muss die Ausnahme
sein; ebenso kann eine unkontrollierte Ausuferung
der teilnahmeberechtigten Behörden nicht vor-
kommen.

Die SPD-Innenpolitiker können stolz darauf sein,
dass wir nach Jahren endlich, gegen den teilweise
erheblichen Widerstand der Länderinnensminister,
die Antiterrordatei umsetzen konnten. Hierbei ha-
ben wir ausdrücklich keine Rechtsgrundlage für
weitere Datenerhebungen geschaffen, sondern nur
die Möglichkeit einer automatisierten Vernetzung
von Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden. An-
gesichts der fortdauernden terroristischen Bedro-
hung ist das ein erheblicher Sicherheitsgewinn für
die Bevölkerung.

Insgesamt konnten wir einen weiteren wichtigen
Schritt im Kampf gegen den internationalen Terro-
rismus gehen, ohne die Bürgerechte aus den Au-
gen zu verlieren. Denn für uns Sozialdemokraten
ist klar, dass Rechtschutz und Rechtsgüterschutz
zwei Seiten derselben Medaille sind.

Umwelt:

Fluglärmschutznovelle unter Dach und
Fach

Zum Abschluss der Bera-
tungen über die Novellie-
rung des Fluglärmgesetzes
erklärt der umweltpolitische
Sprecher der Landesgruppe
Martin Burkert, MdB
(Nürnberg):

Die zuständigen Ausschüsse für Umwelt und Ver-
kehr haben die Beratungen zur Neuregelung des
Fluglärmschutzgesetzes abgeschlossen. Das bis-
herige Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm aus
dem Jahr 1971 musste dringend angepasst wer-
den. Denn seitdem ist der Flugverkehr um ein
Vielfaches gewachsen. Als wichtigste Neuregelung
sieht der Gesetzentwurf vor, die Grenzwerte für
Lärmbelastung um zehn bis 15 Dezibel zu senken
und differenzierte Lärmschutzzonen inklusive
Nachtschutzzonen einzurichten. Die baulichen
Beschränkungen in diesen Schutzzonen werden
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ebenso ausgeweitet wie die Entschädigungs- und
Umbauleistungen für Anwohner.

Im Gegenzug erhalten die Flughäfen weitgehende
Rechts- und Planungssicherheit. Die Grenzwerte
für den baulichen Schallschutz gelten auch für den
Bau neuer und den Ausbau bestehender Einrich-
tungen. Die neuen Schallschutzmaßnahmen wer-
den bei zivilen Flughäfen mit 600 bis 700 Millionen
Euro zu Buche schlagen. Der Bund als Halter von
Militärflugplätzen muss mit Ausgaben von 55 bis
70 Millionen rechnen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wurde ein
ausgewogener Kompromiss erzielt. Eine Neure-
gelung des Fluglärmschutzes muss immer zweier-
lei berücksichtigen: Die Bedürfnisse der Anwohner
und die Interessen der Luftfahrt. Einerseits ist
nachgewiesen, dass Fluglärm zu Gesundheitsstö-
rungen beim Schlaf, Schäden des Herz-
Kreislaufsystems und psychiatrischen Erkrankun-

gen führen kann. Andererseits hat sich der Luft-
verkehr als zunehmend wichtiger Wirtschaftszweig
etabliert. Seit Jahren steigende Passagierzahlen
sichern Arbeitsplätze oder schaffen sogar Jobs.

Um die Auflagen des neuen Gesetzes zu erfüllen,
sollten die Luftverkehrsunternehmen in Zukunft
verstärkt moderne und leise Flugzeuge einsetzen.
Dies können die Länder durch Genehmigungen für
Landeentgelte und Startzeiten fördern. Städte und
Gemeinden müssen ihre Raumplanung den Lärm-
schutzinteressen der Bürger anpassen. Im Rah-
men eines integrierten Gesamtverkehrskonzepts
sind die Kooperation und die Arbeitsteilung zwi-
schen den Flughäfen weiter auszubauen. Das
könnte helfen, die vorhandenen Kapazitäten bes-
ser auszunutzen und Synergieeffekte zu erzielen.
Gleichzeitig müssen durch Investitionen in die
Schiene die Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, dass Kurzstreckenflüge vermieden wer-
den können.

Gesundheit:

Ärzte sollen Rabattverträge zu Gunsten
der Patienten umsetzen

Die gesundheitspolitische
Sprecherin der Landesgruppe
Jella Teuchner, MdB (Pas-
sau) kritisiert die Verschrei-
bungspraxis bei Insulinanalo-
ga:

Viele Krankenkassen haben mit den Herstellern
kurzwirksamer Insulinanaloga Rabattverträge
geschlossen, damit Patienten nicht auf Human-
insulin umgestellt werden müssen. Die
Kassenärztliche Vereinigung Bayern rät den
Ärzten dennoch von einer Verordnung der
Insulinanaloga ab. Es ist unverständlich, dass sie
damit verhindert, dass diese Rabattverträge
genutzt werden. Die betroffenen Patienten werden
dadurch zu einer Umstellung auf Humaninsulin
gezwungen. Dies ist angesichts der klaren
Aussagen des Gesundheitsministeriums nicht
nachvollziehbar.

Die Kosten-Nutzen-Bewertung von neuen Arz-
neimitteln ist sinnvoll. Das Ziel muss sein, dass
neue Arzneimittel, die Patientinnen und Patienten
helfen und eine therapeutische Verbesserung
bedeuten, den Betroffenen direkt zugute kommen
– auch wenn sie teuer sind. Um jedoch
sicherzustellen, dass neue Arzneimittel ihren Preis
auch wert sind, wollen wir, dass von unabhängiger
Seite eine Kosten-Nutzenbewertung durchgeführt
wird. Dabei werden Arzneimittel nicht nur
untereinander verglichen, sondern auch mit

anderen Behandlungsmethoden, die bei dem
jeweiligen Leiden alternativ Anwendung finden
könnten. Damit soll verhindern werden, dass Geld
verschwendet wird. Das bedeutet konkret: Die
Krankenkassen sollen nur dann höhere Preise für
ein Arzneimittel zahlen, wenn es auch besser hilft.

Die Kosten-Nutzen-Bewertung wird angesichts der
vor kurzem getroffenen Entscheidung des Ge-
meinsamen Bundesausschusses über die Verord-
nungsfähigkeit von Analog-Insulin insbesondere
von Betroffenen kritisch gesehen. Der Gemeinsa-
me Bundesausschuss ist ein Gremium der Selbst-
verwaltung, in dem Ärzte, Krankenkassen und
Krankenhäuser den Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung konkretisieren. Dieser
Bundesausschuss hat im Juli festgestellt, dass
Analog-Insulin zwar teurer als Humaninsulin ist, im
Regelfall aber kein Zusatznutzen nachzuweisen
ist. Aufgrund dieser Feststellung darf es zu Lasten
der Gesetzlichen Krankenkassen nur dann verord-
net werden, wenn es nicht teurer ist als Humanin-
sulin.

Mittlerweile haben viele Krankenkassen
Rabattverträge mit den Herstellern geschlossen.
Damit sinken die Preise für Insulinanaloga auf das
Niveau der Preise für Humaninsulin, sie sind damit
verordnungsfähig. Die Haftung für diese
Rabattverträge liegt bei den Krankenkassen.
Darauf können sich die Ärzte verlassen, da das
Bundesminsiterium für Gesundheit dies der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung bestätigt hat.
Den Patienten bleibt somit eine Umstellung auf
Humaninsulin erspart.
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Weder die Bewertung noch die Entscheidung über
die Verordnungsfähigkeit werden von der Politik
getroffen. Dafür ist die Selbstverwaltung zuständig.
Dennoch müssen wir den angestoßenen Prozess
begleiten. Die positiven klinischen Erfahrungen mit

den Insulinanaloga können auch deswegen nicht
objektiv nachgewiesen werden, weil entsprechen-
de Studien fehlen. Hier müssen wir prüfen, ob wir
handeln müssen.

Gewalt gegen Frauen:

Häusliche Gewalt stoppen

Zum Start einer Kampagne
des Europarats gegen häusli-
che Gewalt erklärt die Kam-
pagnenkoordinatorin Marlene
Rupprecht, MdB (Fürth):

Gewalt gegen Frauen ist weder ein soziales Rand-
phänomen noch beschränkt auf bestimmte Kultur-
kreise, in denen die Rechte von Frauen gering
geachtet werden. Häusliche Gewalt kommt in jeder
Art von Familienbeziehung und in jedem Milieu vor
und kennt auch keine Altersgrenzen. Dabei ge-
schehen die meisten Gewaltakte gegen Frauen
durch Männer in ihrem unmittelbaren sozialen
Umfeld.

Glaubhafte Forschungen kommen zu dem er-
schreckenden Ergebnis, dass ein Viertel aller
Frauen in den Mitgliedsstaaten des Europarates
unabhängig von ihrem Alter und sozialen Milieu
mindestens einmal in ihrem Leben körperlicher
Gewalt ausgesetzt sind. Hier will die Kampagne
„Parlamentarier vereint im Kampf gegen die häus-

liche Gewalt gegen Frauen“ des Europarats anset-
zen. Wir wollen erreichen, dass der Kampf gegen
die Gewalt gegen Frauen sowohl in unseren natio-
nalen Parlamenten wie auch auf regionaler Ebene
in den Wahlkreisen der Bundestagsabgeordneten
eine Priorität auf der politischen Tagesordnung
erhält. Schon auf dem Warschauer Gipfel des Eu-
roparats 2005 haben die Staats- und Regierungs-
chefs die europaweite Kampagne beschlossen. Ihr
Ziel ist es, jede Form häuslicher Gewalt gegen
Frauen vorbehaltlos zu verurteilen und das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit für dieses Thema zu
schärfen.

In Zusammenarbeit von Regierungen, Parlamen-
ten und Behörden sollen gemeinsam mit vielen
Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) umfang-
reiche Aktionen stattfinden, die der Bevölkerung
das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen vor Augen
führen und neue Gesetze und Vorgehensweisen
fördern soll, um die Gewalt zu stoppen.

Die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen im
häuslichen Bereich wird dazu beitragen, eine ge-
rechtere Gesellschaft zu entwickeln, in der die
Grundrechte aller – Männer und Frauen gleicher-
maßen – geachtet und respektiert werden.

Bundeswehr:

EU-Operation ALTHEA verlängert

Anlässlich der Verlängerung
der deutschen Beteiligung an
der EU-Operation ALTHEA
erklärt der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Walter
Kolbow, MdB (Würzburg):

In dieser Woche hat der Deutsche Bundestag die
Fortsetzung der Beteiligung an der EU-geführten
Operation „ALTHEA“ in Bosnien und Herzegowina
beschlossen.

Bosnien-Herzegowina liegt nicht nur geografisch in
Europa. Seit etwa einem Jahr laufen die Verhand-
lungen für ein Stabilisierungs- und Assoziierungs-
abkommen mit der Europäischen Union, welches
die Voraussetzung für einen möglichen späteren

EU-Beitritt darstellt. Dies macht deutlich, dass die
Sicherheit und Stabilität in diesem Land in unse-
rem ureigenen Interesse liegt.

Seit dem Zerfall Jugoslawiens und den hierauf
folgenden Auseinandersetzungen war Deutschland
stets in besonderem Maße um die Region bemüht.
Mit unserem Engagement etwa im Dayton-
Friedensprozess und bei den Geberkonferenzen
sowie im Rahmen der Beteiligung an EUFOR und
an der EU-Polizeimission hat Deutschland Verant-
wortung übernommen. Das wichtigste internatio-
nale Amt in Bosnien-Herzegowina wird inzwischen
von unserem ehemaligen Bundestagskollegen und
Bundesminister a.D., Dr. Christian Schwarz-
Schilling, ausgeübt. Am 5. Dezember soll Konter-
admiral Hans-Jochen Witthauer die Führungsver-
antwortung für die EU-Operation ALTHEA über-
nehmen.

Schritt für Schritt geben wir die übernommene
Verantwortung nun an die national zuständigen
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Stellen zurück. Bosnien-Herzegowina hat erhebli-
che Fortschritte auf dem Weg zu einem friedlichen
und demokratischen Rechtsstaat gemacht und
wichtige Reformen, etwa im Bereich von Justiz und
Polizei, eingeleitet.

Das Ende des Weges ist aber noch nicht erreicht.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass eine die
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen betonen-
de Politik, organisierte Kriminalität und Korruption
die Region destabilisieren und die Umsetzung des
Dayton-Friedensabkommens gefährden könnten.

Um die Erfolge nicht zu gefährden und zur Beglei-
tung der weiter erforderlichen Prozesse ist neben

dem zivilen Engagement der internationalen Ge-
meinschaft weiterhin eine angemessene militäri-
sche Präsenz zur Sicherung eines stabilen und
sicheren Umfelds erforderlich. Dieses Umfeld ist
zur Fortsetzung der positiven Entwicklung notwen-
dig. Wir wollen im internationalen Rahmen unseren
Beitrag leisten, der die positive Entwicklung vor Ort
und die Planungen des EU-Opera-
tionskommandeurs zur Reduzierung der militäri-
schen Präsenz berücksichtigt. Die Obergrenze der
im Rahmen der Operation eingesetzten deutschen
Soldatinnen und Soldaten wird deshalb auf maxi-
mal 2.400 reduziert.


